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Text 

§ 44. (1) Die Behörde kann die Verhandlung, allenfalls auch nur teilweise, unter Verwendung 
technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung durchführen, es sei denn, das persönliche 
Erscheinen aller beizuziehenden Personen vor der Behörde ist unter Berücksichtigung der 
Verfahrensökonomie zweckmäßiger oder aus besonderen Gründen erforderlich. 

(2) Eine Vertretung gemäß § 10 bei einer Teilnahme unter Verwendung technischer Einrichtungen 
zur Wort- und Bildübertragung ist nur zulässig, wenn nicht ausdrücklich die Teilnahme der Beteiligten 
oder ihrer gesetzlichen Vertreter selbst verlangt wird. 

(3) In der Verständigung ist anzugeben, ob der Beteiligte persönlich zu erscheinen hat oder ob er 
unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung teilzunehmen hat oder 
teilnehmen kann; es kann dem Beteiligten darin auch freigestellt werden, in welcher Form er teilnimmt. 
Soll dem Beteiligten eine Teilnahme nur unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und 
Bildübertragung möglich sein, so hat ihm die Behörde gleichzeitig eine angemessene Frist zu setzen, 
innerhalb derer der Beteiligte dagegen Widerspruch erheben kann; wird ein solcher Widerspruch 
rechtzeitig erhoben, kann der Beteiligte auch persönlich erscheinen. In der Kundmachung ist als Form der 
Teilnahme jedenfalls das persönliche Erscheinen vorzusehen. Die Verständigung und die Kundmachung 
haben die erforderlichen Angaben zur Teilnahme an der Verhandlung unter Verwendung technischer 
Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung und die Angabe, ob der Beteiligte oder sein gesetzlicher 
Vertreter selbst teilzunehmen hat oder ob die Entsendung eines Vertreters genügt und welche Folgen an 
ein Ausbleiben geknüpft sind, zu enthalten. Diese Angaben sind auch in die Ladung zu einer Verhandlung 
unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung aufzunehmen und es ist 
anzugeben, in welcher Form die beizuziehende Person an der Verhandlung teilzunehmen hat. Zur 
Teilnahme unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung kann die 
Behörde auch Personen laden, die ihren Aufenthalt (Sitz) außerhalb des Amtsbereiches der Behörde 
haben. 
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(4) Niederschriften über Verhandlungen unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und 
Bildübertragung bedürfen nur der Unterschrift des Verhandlungsleiters und der persönlich erschienenen 
beigezogenen Personen. 
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